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Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §21;

AVG §22;

AVG §63 Abs5;

VwRallg;

ZustG §13 Abs1;

Rechtssatz

Gemäß § 13 Abs 1 ZustG ist Voraussetzung für das Vorliegen einer wirksamen Zustellung eines behördlichen

Schriftstückes allein die Vornahme der Zustellung der Sendung an den Empfänger an der Abgabestelle und nicht die

Kenntnisnahme des Inhaltes der Sendung durch den Empfänger.
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